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Swiss Medtech-Kodex zum ethischen Geschäftsverhalten beim Einsatz  
von Medizintechnik

Mehr Transparenz und Schutz  
der Integrität
Im Swiss Medtech-Kodex sind seit Juni 2017 die Interaktionen der Mitgliedsunternehmen des Verbands 
mit medizinischen Fachkräften und Einrichtungen geregelt. Seit 1. Januar 2018 ist neu deren direkte 
finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an von Dritten organisierten Bildungskonferenzen nicht 
mehr möglich. Weiter hat die Branche Transparenzrichtlinien zur Dokumentation und Offenlegung  
von Ausbildungszuwendungen eingeführt.

Inwieweit sind Spenden, Geschenke, gespon-
serte Veranstaltungen, finanzielle Zuschüsse 
durch die Industrie an Fachpersonen im Gesund-
heitswesen oder die Abgabe von Gratismustern 
rechtlich erlaubt und ethisch vertretbar? Wo 
liegen die Grenzen der Zulässigkeit in der Inter-
aktion zwischen Medtech-Firmen und medizi-
nischen Fachpersonen bzw. Einrichtungen? 

Ziel der Zusammenarbeit beider Parteien ist die 
ständige Verbesserung und Weiterentwicklung 
medizinischer Technologien und Anwendungen. 
Dabei dient die Unterstützung von medizini-

schen Forschungs- und Bildungs projekten dazu, 
die klinischen Fähigkeiten medizinischer Fach-
personen zu optimieren. Dank Instruktionen, 
Bildung, Schulungen und Serviceleistungen wird 
zudem eine sichere  und wirksame Nutzung der 
Medizinprodukte gewährleistet. 

Ausbildungszuwendungen  
konkret definieren

Mit dem am 12. Juni 2017 von Swiss Medtech in 
Kraft gesetzten Branchen-Kodex wird die Ver-
pflichtung geschaffen, medizinische Ausbildung 

ausschliesslich über konkret definierte Arten von 
Zuwendungen zu unterstützen (siehe Kasten). 
Dabei betrifft der Kodex alle Veranstaltungen, 
die durch die Mitgliedsunternehmen des Ver-
bands unterstützt oder organisiert werden. 

Neu ist seit dem 1. Januar 2018 eine direkte 
Finanzierung der Teilnahme von medizinischen 
Fachpersonen an Bildungskonferenzen durch 
Medtech-Firmen nicht mehr möglich. Vielmehr 
dürfen Zuwendungen nur noch an medizinische 
Einrichtungen oder professionelle Konferenz-
veranstalter ausgerichtet werden. Zusätzlich 
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sind dann Transparenzrichtlinien zur Dokumen-
tation und Offenlegung von Ausbildungszuwen-
dungen eingeführt worden. 

Weiter enthält der Kodex spezifi sche Regeln für 
bestimmte Veranstaltungstypen (Konferenzen, 
Produkt- und Anwendungsschulungen etc.), für 
Forschungs- und Beratervereinbarungen, Zuwen-
dungen und Spenden, Muster und Demons -
trations produkte, Material für die fachliche Weiter-
bildung und Geschenke von geringfügigem Wert.

Unabhängige Behandlungsentscheide 
sicherstellen 

Mit der Regelung jeglicher Interaktionen zwi-
schen Mitgliedsunternehmen von Swiss Med-
tech und medizinischen Fachkräften bzw. Ein-
richtungen ist gemäss Kodex sicherzustellen, 
dass Kliniken, Ärzte, Labortechniker, Pfl ege kräfte 
und Krankenhäuser/Kliniken unabhängige Ent-
scheide für medizinische Behandlungen fällen 
können, ohne dass gerechtfertigte Zuwendun-
gen durch Medtech-Firmen z.B. als unzulässiger 
geldwerter Vorteil interpretiert werden. 

Zweck des Swiss Medtech-Kodex zum ethischen 
Geschäftsverhalten ist, die Integrität und Repu-

tation aller an der Entwicklung innovativer Medi-
zintechnik beteiligten Parteien noch besser zu 
schützen. Dabei handelt es sich um eine pro-
aktive, stringente Selbstregulierung durch die 
Branche, die über die geltende Gesetzgebung 
hinausgeht. 

Vertrauen stärken

Der neue Kodex soll gewährleisten, dass Med-
tech-Unternehmen und ihre Vertreter gemäss 
höchsten ethischen Standards handeln. Er dient 
dazu, die positive Aussenwahrnehmung bzw. 
das öffentliche Vertrauen und Verständnis für 
die wertvollen Beiträge aus der Zusammenarbeit 
mit medizinischen Fachkräften zu stärken. 

Der Kodex und weitere Informationen sind 
auf der Website von Swiss Medtech unter 
http://bit.ly/2sc7AyZ  verfügbar. Er lehnt sich an 
den «MedTech Europe Code of Ethical Business 
Practice» des europäischen Dachverbands an. 

Weitere Informationen

www.swiss-medtech.ch

Die wichtigsten Neuerungen bei 
Zuwendungen und Spenden

–  Zuwendungen dürfen nicht an Einzelper-
sonen, sondern ausschliesslich an medizi-
nische Einrichtungen oder professionelle 
Konferenzveranstalter gezahlt werden.

–  Dafür wird ein schriftlicher Vertrag mit 
der medizinischen Einrichtung erforder-
lich, in dem Zweck, Nutzung und Pfl ich-
ten der Begünstigten festgelegt sind.

–  Unternehmen dürfen zwar nicht Einzel-
personen als Empfänger der Zuwendun-
gen für von Dritten organisierte Bildungs-
konferenzen benennen, können jedoch 
den Empfängertypen festlegen.

–  Ausbildungszuwendungen werden auf 
einer elektronischen Plattform gemäss 
Transparenzregeln off engelegt. 

–  Unternehmen sollen über ein unabhängi-
ges Prüfungsverfahren über Zuwendungs- 
und Spendenanträge entscheiden. Dies 
gilt auch für Ausbildungszuwendungen 
an professionelle Kongressveranstalter, die 
unabhängig von medizinischen Einrich-
tungen tätig sind. 
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